
 

 

Gemeinderat 
Beschlüsse der 21. Sitzung vom 21. August 2018 

 

 Protokollgenehmigung 

   B2.03.01 Allgemeine und komplexe Akten 

  Protokollgenehmigung 20. Sitzung   

  

  Präsidiales und Finanzen 

   P1.03 Besoldung, Zulagen, Entschädigungen, Dienstkleider, Dienstaltersgeschenke 

  

Festlegung des Prozentsatzes für die Beförderung der Mitarbeiten-

den 2018 

Für die Beförderung von Mitarbeitenden in eine höhere Gehalts-

klasse auf das Jahr 2019 beschliesst der Gemeinderat einen Pro-

zentsatz von 0.2 % der Jahreslohnsumme. Dies entspricht einem 

Betrag von rund CHF 10'000.—. Die ordentlichen Stufenanstiege 

laufen über das Budget. 

  

  

   P1.04.02 Einzelne Personaldossiers 

  

Wahl Leiter Präsidiales und Finanzen 

Der Gemeinderat hat als Nachfolger von Reto Klauser einen neuen 

Leiter der Abteilung Präsidiales und Finanzen gewählt. Er wird die 

Stelle am 1. Dezember 2018 antreten. Der Name wird nach Unter-

zeichnung des Arbeitsvertrages bekannt gegeben. 

  

 

  Bau und Planung 

   L2.02.02 Einzelne Liegenschaften und Grundstücke 

  Verordnung über die Benutzung von öffentlichen Räumen, Anlagen 

und Plätzen der Einwohnergemeinde Hünenberg mit zugehöriger 

Gebührenordnung: 2. Lesung 

Der Gemeinderat hat eine Benutzungsverordnung für alle gemeind-

lichen Räume, Anlagen und Plätze erlassen. Neu können die Räu-

me, Anlagen und Plätze von Montag bis und mit Donnerstag von 

17.30 Uhr bis 23.00 Uhr von Dritten genutzt werden (bisher bis 22.00 

Uhr). Ausserdem sind während der Schulferien die Dreifachturnhal-

le Ehret und jeweils eine Einfachturnhalle an insgesamt vier Wo-

chen geöffnet. Zudem sind die Räume, Anlagen und Plätze nur 

noch an hohen Feiertagen geschlossen. Alle diese Massnahmen 

entsprechen einem grossen Bedürfnis der Hünenberger Vereine. 

Gleichzeitig hat der Gemeinderat die Gebühren für die Miete der 

einzelnen Räume, Anlagen und Plätze an das Niveau der Nachbar-

gemeinden angepasst. Die Benutzungsverordnung und die neuen 

Gebühren treten am 1. Oktober 2018 in Kraft. 
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